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Streckenliste (A - Schalenwild und B - sonstige Wildarten) 
___    für das Jagdjahr  20       /20           des

Gemeinschafts-Jagdreviers

Name des Reviers geographische Zugehörigkeit (Nr. Kreis/Gemeinde) lfd. Nr. des Reviers

Anleitung:
Der Nachweis über den getätigten Abschuss/Fang ist vom Revierinhaber* durch die Streckenliste zu erbringen. Sie ist in die Liste A und B unterteilt. 
In die Streckenliste ist auch alles sonst verendet aufgefundene Wild, beim Schalenwild jedoch mit Ausnahme des vor Beginn seiner Jagdzeit 
gefallenen, im ersten Lebensjahr stehenden Jungwildes einzutragen. Die Eintragungen in die Liste A sind innerhalb einer Woche, die in Liste B vor 
Ablauf des Jagdjahres vorzunehmen.
Über erlegtes oder verendet aufgefundenes Rotwild ist außerdem innerhalb einer Woche eine Abschussmeldung nach Maßgabe der unteren 
Jagdbehörde zu erstatten.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Name und Anschrift des Revierinhabers werden sowohl für Zwecke der unteren Jagdbehörde als auch – in deren Auftrag – für Zwecke der 
Veterinärverwaltung (z. B. Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung von Hygienevorschriften usw.) im Zusammenhang mit den nachfolgend 
ausschließlich im Auftrag der Veterinärverwaltung abgefragten Informationen erhoben.

Angaben im Zusammenhang mit der Registrierungspflicht als Lebensmittelunternehmer (für die Veterinärverwaltung):

Sofern Sie Ihr erlegtes Wild ausschließlich in der Decke/im Federkleid in kleinen Mengen und nur an Endverbraucher oder örtliche 
Einzelhandelsunternehmer (z. B. Gaststätten) abgeben, entfallen für Sie die folgenden Angaben. Ansonsten kreuzen Sie bitte die auf Sie 
zutreffenden Punkte an:

 Ich gebe in meinem Revier erlegtes Wild in der Decke/im Federkleid an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe ab

 Ich gebe in meinem Revier erlegtes Wild enthäutet/gerupft/zerwirkt in kleinen Mengen an Endverbraucher oder örtliche Einzelhandels-
        unternehmer (z. B. Gaststätten) ab

 Ich verarbeite das in meinem Revier erlegte Wild zu Erzeugnissen aus Wildfleisch und gebe diese an Endverbraucher ab

und komme hiermit meiner Verpflichtung zur Meldung als Lebensmittelunternehmer nach.

Erläuterung:

Jäger, die ihr erlegtes Wild als Primärerzeugnis (d. h. in der Decke/im Federkleid) in kleinen Mengen nur an Endverbraucher oder örtliche 
Einzelhandelsunternehmer (z. B. Gaststätten) zur direkten Abgabe an den Endverbraucher abgeben, unterliegen nicht den Verordnungen 
(EG) Nr. 852/2004 und 853/2004. Sie bedürfen in diesem Zusammenhang nicht der Registrierung als Lebensmittelunternehmer.
Bitte beachten:
Werden über die o. a. registrierungspflichtigen Tatbestände hinaus zusätzliche Tätigkeiten ausgeführt, kann eine Zulassung als Wildbearbeitungsbe-
trieb erforderlich sein. Nähere Informationen, ob Ihre Tätigkeit der Zulassungspflicht unterliegt oder ob eine Registrierung 
ausreicht, erhalten Sie bei den für Sie zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, Abteilung Veterinärwesen (Veterinäramt).

Hinweis:

Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, die Angaben im Zusammenhang mit der Registrierungspflicht als Lebensmittelunternehmer 
auszufüllen. Es steht mir vielmehr frei, der Meldepflicht nach der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene unmittelbar in 
anderer Form bei der Kreisverwaltungsbehörde nachzukommen. Mir ist außerdem bekannt, dass ich neben der Registrierung als Lebensmittelunter-
nehmer auch die Rückverfolgbarkeit des Wildes gem. Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sicherzustellen habe.

* Wegen der besseren Lesbarkeit wird generell auf die Verwendung der femininen Formen verzichtet. Selbstverständlich gelten die Ausführungen
im Sinne des Gender Mainstreaming ebenso für Frauen.

Streckenliste A - Schalenwild  1)  Das Gewicht ist bei Trophäenträgern ohne Haupt oder Trophäe anzugeben. Gewichtsangabe entfällt, wenn Wildbret nicht verwertbar ist ( z.B. Fallwild ).

Schöner Erika
Logo LRA
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 Sollabschuss einer Jagdperiode nach Maßgabe des bes tätigten oder festgesetzten Abschussplanes. 

Lfd. 
Nr. 

Tag des 
 Abschusses, bei 

Fallwild 
 Auffindungstag 

Gewicht1) 

in kg 

Rehwild  Schwarzwild  Damwild  Muffelwild  
Bemerkungen 

 
(z. B. Angaben über: Erlegung 
kranken Wildes außerhalb der 

Jagdzeit oder über den Ab-
schussplan hinaus; Art des 
Fallwildes [Straßenverkehr, 

Eisenbahn, etc.]) 
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Summe des erlegten Wildes                      

Summe Fallwild - Verkehr                       

Summe Fallwild - Sonstiges                      

Gesamtsumme                      

Sollabschuss ²)                      
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Aktenzeichen: 21 - 75 Jagd- und Fischereirecht 
Version: 1.2 
 
 
 
Informationsblatt zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch das Landratsamt Unterallgäu (Art. 12, 13 und 14 DSGVO) 
 
 
Verarbeitungstätigkeit: 
Pro Jagd und Condition Jagd- und Fischereirecht 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Landratsamt Unterallgäu  Telefon: 08261/995-0 
Postfach 13 62 Telefax: 08261/995-333 
87713 Mindelheim E-Mail: info@lra.unterallgaeu.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Datenschutzbeauftragter Telefon: 08261/995-0 
Landratsamt Unterallgäu  Telefax: 08261/995-333 
Postfach 13 62 E-Mail: datenschutz@lra.unterallgaeu.de 
87713 Mindelheim 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben und gespeichert: 
Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereirechtlichen Erlaubnissen, Anzeige von Pachtverträgen 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. c und e, Abs. 3 Satz 1 Buchst. b DSGVO und Art. 9 Abs. 2 DSGVO, Art. 4 BayDSG in 
Verbindung mit §§5 bis 17 BJagdG, Art. 28 BayJG, Art. 27 und 29 BayFischGm §§ 1, 19 AVBayFiG, Bundeswild-
schutzverordnung (BWildSchV) 
 

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 Familiennamen, Geburtsname, Vornamen 

 Doktorgrade 

 Anschrift 

 Geburtsdatum, Geburtsort und Land, Staatsangehörigkeit,  

 fach- bzw., amtsärztliche Gutachten 

 Straftaten  
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben übermitteln wir im Einzelfall je nach Sachlage die erforderlichen Daten 
an andere Behörden, Gerichte und Stellen. 
Ihre personenbezogenen Daten werden insbesondere an folgende Empfänger weitergegeben (nicht abschließend): 

 Gemeinden 

 Bundeszentralregister 

 Erziehungsregister 

 Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister 

 Polizei 

 Zoll  

 weitere öffentliche Stellen-  

 andere betroffenen Jagd- und Fischereibehörden 

 Gerichte und Staatsanwaltschaften 

 Verfassungsschutzbehörden  

 weitere betroffene Sachgebiete des LRA Unterallgäu 

 Fischereigenossenschaften 

 Hegegemeinschaften 

 Fischereifachberatung beim Bezirk Schwaben 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Es erfolgt keine Übermittlung an Drittstaaten 
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7. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 
Rechtliche Basis stellen die Art. 17 DSGVO Recht auf Löschung sowie § 35 BDSG Recht auf Löschung dar. 
Betroffenenrechte. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen betragen: 
- 30 Jahre bei Jagdrevieren und -Pachtverträgen 
- 10 Jahre bei Jagdgenossenschaften, Hegegemeinschaften, Abschussplänen, Jagdbeschränkungen, Jagd- sowie 

Fischereischeinen und Fischzuchtbetrieben 
- 6 Jahre bei Wildschadensersatz und Jagdschäden 
- 5 Jahre bei Jagd- und Fischereierlaubnisscheinen 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18, 20, 21 zu: 
- Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen, 

- Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
- Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. 
 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für 
die Zukunft widerrufen ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. 
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Sie sind nach den jagd- und fischereirechtlichen Bestimmungen verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Wenn Sie die 
erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. Darüber hinaus 
kann bei Unterlassung einer Antragstellung dies strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 
 


